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Vorwort

Vorwort

Das im Jahr 2002 gestartete Programm Stadtumbau Ost kommt gut voran. Mit dem
vorliegenden Statusbericht liegt die erste Auswertung der Bundestransferstelle Stadt-
umbau Ost zur Programmumsetzung vor. Gerne stelle ich allen Akteuren des Stadtum-
bauprozesses diesen Bericht zur Verfügung; er stellt den bisher erreichten Stand in den
Bereichen Aufwertung und Rückbau dar. In beiden Programmbereichen gilt es, das
gemeinsame Ziel des Programms Stadtumbau Ost im Blick zu behalten: Das sind die
Steigerung der Attraktivität der Städte – insbesondere durch Stärkung der Innenstädte
und Erhalt wertvoller Altbausubstanz – sowie die Stabilisierung des Wohnungsmarkts
durch Abriss von rund 350.000 Wohneinheiten. Grundlage sind die integrierten städ-
tebaulichen Entwicklungskonzepte der Gemeinden. Für beide Ziele, für den Rückbau
leer stehender, langfristig nicht mehr benötigter Wohngebäude und für Maßnahmen
zur Aufwertung von Stadtquartieren, stellen Bund, Länder und Gemeinden im Zeit-
raum 2002 bis 2009 insgesamt rd. 2,5 Mrd. Euro zur Verfügung, von denen allein die
Bundesregierung rd. 1 Mrd. Euro aufbringt.

Der Stadtumbau soll die Wohn- und Lebensverhältnisse in den Städten verbessern.
Bereits jetzt zeichnet sich ab, dass der Rückbau Erfolg hat und der Wohnungsleerstand
zurückgeht. Nun gilt es, die Anstrengungen zur Aufwertung von Stadtquartieren zu
verstärken.

Im nächsten Schritt ist eine Zwischenevaluierung des Programms Stadtumbau Ost ge-
plant. Mit ihr wollen wir Entscheidungsgrundlagen für die Weiterentwicklung des Pro-
gramms gewinnen. Zu klären ist vor allem, welche Aufgaben bis zum Ende der
Programmlaufzeit im Jahr 2009 noch zu lösen sind und wie wir das Programm nach
2009 fortsetzen wollen. Die Städte früh auf künftige Anforderungen vorzubereiten,
bleibt eine große Herausforderung. Wir wollen sie gemeinsam mit den Ländern und
Kommunen anpacken.

Wolfgang Tiefensee

Bundesminister für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung
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Einführung

In immer mehr Regionen Deutschlands, insbesondere in den neuen Ländern, werden
die Auswirkungen des wirtschaftlichen Strukturwandels und rückläufiger Bevölkerungs-
zahlen ebenso wie hohe Arbeitslosenquoten sowie die Veränderungen in der
Bevölkerungszusammensetzung zunehmend im äußeren Erscheinungsbild der Städte
und Gemeinden sichtbar. Ende der 1990er Jahre trat in vielen ostdeutschen Kommu-
nen der wachsende Wohnungsleerstand offen zutage. Dieser hatte seine wesentli-
chen Ursachen in verstärkter Abwanderung der Bevölkerung und in einer auf Mengen-
expansion ausgerichteten Wohnungspolitik.

Das Bund-Länder-Programm „Stadtumbau Ost – für lebenswerte Städte und attrakti-
ves Wohnen“ reagiert auf diese Entwicklungen. Es trägt dazu bei, trotz rückläufiger
Bevölkerungszahlen und dauerhaftem Wohnungsüberhang, die Attraktivität ostdeut-
scher Städte und Gemeinden als Orte des Lebens und Arbeitens zu sichern und zu
erhöhen. Das Programm Stadtumbau Ost ist mit einer von Bund, Ländern und Kom-
munen bereitgestellten Finanzausstattung in Höhe von 2,5 Mrd. Euro bis zum Jahr
2009 das derzeit wichtigste stadtentwicklungs- und wohnungsmarktrelevante
Förderprogramm in Ostdeutschland.

Im Jahr 2006 ist die Halbzeit des für den Zeitraum von 2002 bis 2009 aufgelegten
Programms erreicht. Der vorliegende erste Statusbericht der Bundestransferstelle
Stadtumbau Ost will daher den bisher erreichten Stand der Programmumsetzung
aufzeigen, positive Erfahrungen aus den Programmkommunen vorstellen, aber auch
noch vorhandene Probleme und Hemmnisse in der Programmdurchführung anspre-
chen. Ein inhaltlicher Schwerpunkt liegt auf der Darstellung von Ansätzen für eine
weitere Qualifizierung des Programmteils Aufwertung innerhalb des Stadtum-
bauprogramms.

Die Bundestransferstelle Stadtumbau Ost wurde im Auftrag des Bundesministeriums
für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (BMVBS) und des Bundesamtes für Bauwesen
und Raumordnung (BBR) im Januar 2004 beim Institut für Regionalentwicklung und
Strukturplanung (IRS) eingerichtet. Sie versteht sich als programmspezifisches
Kompetenzzentrum und verbindet damit zwei zentrale Aufgabenfelder (vgl. Abb. 1):

! die Gewährleistung und aktive Unterstützung eines kontinuierlichen Informations-
und Wissenstransfers zwischen den unterschiedlichen am Stadtumbauprozess
beteiligten Akteuren sowie

! die Erfassung und Vermittlung des Sachstandes der Programmumsetzung in den
Kommunen. Dazu gehört auch die Darstellung von Problemen und Hemmnissen
sowie guter Lösungsansätze des Stadtumbauprozesses als Grundlage für Emp-
fehlungen für die zukünftige Ausgestaltung des Programms und als Instrument
der Politikberatung.

Die Bundestransferstelle will als vermittelnde Instanz zur weiteren Qualifizierung des
Stadtumbauprozesses beitragen. Diesem Ziel dient auch der vorliegende Statusbericht.

Einführung
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Der vorliegende Statusbericht zeigt im Kapitel 1 die wesentlichen Ziele und Instrumen-
te des Programms Stadtumbau Ost auf und stellt die unterschiedlichen Handlungs-
felder im Überblick dar. In Kapitel 2 werden die im Stadtumbau Ost geförderten Kom-
munen und Programmgebiete anhand ausgewählter statistischer und struktureller
Merkmale vorgestellt und charakterisiert. Ausgehend von vertiefenden Auswertun-
gen der Begleitinformationen der Kommunen sowie ergänzenden statistischen Mate-
rialien folgt im Kapitel 3 eine zusammenfassende Darstellung des bisher erreichten
Umsetzungsstandes in den Bereichen Aufwertung und Rückbau. Im Kapitel 4 werden
konkrete Erfahrungen und Projekte der Programmumsetzung vorgestellt. In dieses Ka-
pitel sind unter anderem auch Projekte aus der Good-Practice-Datenbank eingeflos-
sen, die auf der Internetplattform der Bundestransferstelle einsehbar ist und stetig
erweitert wird. Im abschließenden Kapitel 5 wird aus Sicht der Transferstelle eine erste
Zwischenbilanz der bisherigen Programmumsetzung gezogen. Darauf aufbauend wer-
den Hinweise formuliert, wie eine weitere Qualifizierung des Programms Stadtumbau
Ost gelingen kann.

Abbildung 1:
Elemente der Programm-
begleitung durch die
Bundestransferstelle
Stadtumbau Ost

Einführung

Bundestransferstelle Stadtumbau Ost

Wissenstransfer Politikberatung /
Vorbereitung Programmevaluierung

Internetplattform

www.stadtumbau-
ost.info

-  Programm-
   informationen

-  Good Practice
   Datenbank

-  Veranstaltungs-
   kalender

-  Literaturdaten-
   bank

Monitoring

Aufbau eines daten-
gestützten Monito-
ringsystems in Be-
zug auf die Stadt- 
und Wohnungs-
marktentwicklung 
sowie die Pro-
grammumsetzung 
auf Bundesebene

Befragung der Pro-
grammkommunen

Politikberatung

Erfassung und Ver-
mittlung von Stra-
tegien und Fort-
schritten des Stadt-
umbaus,
Darstellung von
Problemen und 
Hemmnissen sowie 
guten Lösungsan-
sätzen im Stadtum-
bauprozess

Veröffentlichun-
gen und Vorträge

-  Dokumentation
   von Fachveran-
   staltungen und
   Workshops im
   Internet

-  Statusberichte

-  E-mail Newsletter

-  Vorträge

Fachveranstal-
tungen 

-  Workshop Monito-
   ring

-  Fachveranstaltung
   “Stadtumbau 
   Aufwertung”

-  Transferveranstal-
   tung “Strategien zur
   Stärkung des inner-
   städtischen Woh-
   nens”

braucht 

Schriftliche Befra-
gung zur Umsetzung
des Programms und
vertiefende Exper-
teninterviews



11Stadtumbau Ost – Stand und Perspektiven. Erster Statusbericht der Bundestransferstelle, BMVBS/BBR 2006

1 Ziele und Instrumente des Programms
Stadtumbau Ost

1.1 Ziele und Handlungsfelder im Kontext der Städtebau-
förderung

Das Programm Stadtumbau Ost wurde am 15. August 2001 auf der Basis von Emp-
fehlungen der Expertenkommission „Wohnungswirtschaftlicher Strukturwandel in den
neuen Ländern“ vom Bundeskabinett beschlossen. Das Programm ist eingebettet in
die Städtebauförderung des Bundes und der Länder. Im Rahmen der strategischen
Ausrichtung der Städtebauförderung auf Räume mit erhöhten strukturellen Schwie-
rigkeiten verfolgt das Programm Stadtumbau Ost einen neuen integrierten Ansatz der
Stadtentwicklung.

Ziel ist es, den durch wirtschaftlichen und demografischen Wandel verursachten städte-
baulichen Funktionsverlusten der Städte umfassend zu begegnen und die Zukunfts-
fähigkeit der Städte und des Wohnungsmarktes in den neuen Ländern gezielt zu stär-
ken. Dabei steht nicht allein die Bekämpfung des Wohnungsleerstandes im Mittel-
punkt, sondern auch die Stabilisierung von durch physischen Verfall und soziale Erosi-
on bedrohten Stadtteilen sowie die Wiedernutzung von aus städtebaulicher Sicht
besonders wertvollen innerstädtischen Altbaubeständen mit überdurchschnittlichen
Leerstandsquoten. Die Maßnahmen sollen die Revitalisierung der Innenstädte unter-
stützen, der Zersiedlung im Umland entgegenwirken und die Identifikation der Bürger-
innen und Bürger mit ihrer Stadt stärken. Um diese Ziele zu erreichen, verfolgt das
Programm Stadtumbau Ost zwei sich ergänzende Strategien:

! den Rückbau dauerhaft leer stehender Wohnungen zur Reduzierung von Ange-
botsüberhängen und zur Stabilisierung des Wohnungsmarktes.

! Maßnahmen zur Aufwertung von Stadtquartieren durch Sanierung bzw. Instand-
setzung des vorhandenen Gebäudebestandes, insbesondere die Erhaltung von
Gebäudeensembles mit baukultureller Bedeutung, die Anpassung der städtischen
Infrastruktur an die veränderten Rahmenbedingungen und die Wiederverwendung
freigelegter Flächen.

Der integrierte Ansatz des Programms Stadtumbau Ost besteht somit darin, städte-
bauliche und wohnungswirtschaftliche Aspekte miteinander zu verbinden. Grundlage
dafür sind integrierte städtebauliche Entwicklungskonzepte, die auf nachhaltige und
wirtschaftlich tragfähige Rückbau- und Erneuerungsstrategien abzielen.

Um diesem Ziel zu entsprechen, startete das Programm Stadtumbau Ost mit einem
Wettbewerb zur Erarbeitung von gesamtstädtischen integrierten Stadtentwicklungs-
konzepten. Durch diesen Wettbewerb konnten einerseits die Chancen sichtbar ge-
macht werden, die der Stadtumbau eröffnet (für die betroffenen Bürgerinnen und
Bürger sowie die lokalen Akteure ebenso wie für die interessierte Fachöffentlichkeit).
Andererseits wurde ein großer Fundus an Daten und qualitativen Aussagen zu Stadt-

1   Ziele und Instrumente des Programms Stadtumbau Ost
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umbaustrategien geschaffen, die nachträglich systematisch und vergleichend ausge-
wertet wurden (vgl. Abb. 2; BMVBW 2003a).

Das Programm Stadtumbau Ost wurde von vornherein für einen klar begrenzten Zeit-
raum angelegt. Der Kabinettsbeschluss legt die Finanzhilfen des Bundes bis einschließ-
lich 2009 fest. Zusammen mit den Mitteln für die Förderung der Wohneigentumsbildung
in innerstädtischen Altbauquartieren und für den Wettbewerb Stadtumbau Ost werden
für den Zeitraum von 2002 bis 2009 insgesamt 2,5 Mrd. Euro zur Verfügung gestellt
(Bund, Länder und Gemeinden), von denen allein der Bund rund 1 Mrd. Euro aufbringt.
Ergänzend dazu war in Ostdeutschland in den Jahren 2002 bis 2004 die erhöhte
Investitionszulage für Bestandsmaßnahmen an Mietwohnungsgebäuden wirksam.

Die Finanzhilfen des Bundes zur Städtebauförderung werden den Ländern auf der
Grundlage einer jährlich abzuschließenden Verwaltungsvereinbarung (VV) zwischen
Bund und Ländern zur Verfügung gestellt. In den Verwaltungsvereinbarungen werden
die wesentlichen Fördertatbestände des Programms festgelegt.

Die Mittel des Programms Stadtumbau Ost können eingesetzt werden für (vgl.
VV-Städtebauförderung 2005: 12f.):

! den Rückbau leerstehender, dauerhaft nicht mehr benötigter Wohngebäude
oder Wohngebäudeteile, dazu gehören:
- Aufwendungen für die Freimachung von Wohnungen,
- die unmittelbaren Rückbaukosten,
- Aufwendungen für eine einfache Herrichtung des Grundstücks.

! die Aufwertung von Stadtquartieren. Im Einzelnen können gefördert werden:
- die Erarbeitung (Fortschreibung) von städtebaulichen Entwicklungskonzepten,
- die Anpassung der städtischen Infrastruktur,
- die Wieder- und Zwischennutzung der freigelegten Flächen und die

Verbesserung des Wohnumfeldes,
- die Aufwertung des vorhandenen Gebäudebestandes,
- sonstige Bau- und Ordnungsmaßnahmen, die für den Stadtumbau erforder-

lich sind,
- Leistungen von Beauftragten.

1   Ziele und Instrumente des Programms Stadtumbau Ost

Tabelle 1:
Finanzhilfen des Bundes im
Programm Stadtumbau Ost

Abbildung 2:
Meilensteine in der Ent-
wicklung des Programs
Stadtumbau Ost

2002-2003: jährlich 153,4
Mio. Euro

2004: 138 Mio. Euro
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Insgesamt lassen sich die folgenden zentralen Handlungsfelder des Stadtumbaus fest-
halten (vgl. u.a. BMVBW 2005a: 15ff):

! Die Erarbeitung und Fortschreibung von städtebaulichen Entwicklungskonzepten,
die ausgehend von gesamtstädtischen Stadtentwicklungsstrategien und unter
Berücksichtigung der unterschiedlichen Akteursinteressen, die Ziele und Maß-
nahmen des Stadtumbaus definieren und die Stadtumbaugebiete räumlich fest-
legen. Sie sind eine unabdingbare Voraussetzung für die Umsetzung des inte-
grierten Ansatzes im Programm Stadtumbau Ost.

! Der Abriss und Teilrückbau von Gebäuden oder Wohnungen, wenn bauliche
Anlagen dauerhaft nicht mehr einer bedarfsgerechten – bzw. unter wohnungs-
wirtschaftlichen Gesichtspunkten ökonomisch tragfähigen – Nutzung zugeführt
werden können. Durch eine Verzahnung des Rückbaus mit gezielten Aufwertungs-
maßnahmen bietet der Stadtumbau die Chance, neue Qualitäten in den Städten
zu schaffen.

! Der Um- und Wiedernutzung von baulichen Anlagen kommt im Sinne einer nach-
haltigen, flächensparenden Siedlungsentwicklung eine große Bedeutung zu. Für
Stadtumbaubaugebiete ist charakteristisch, dass die vorhandene Nutzung der
Gebäude nicht mehr dem aktuellen Bedarf entspricht. Insbesondere für die inner-
städtischen Altbaubestände und für stadtbildprägende Gebäude gilt es, Um-
nutzungskonzepte zu entwickeln und durch gezielte Sanierungsmaßnahmen die
Qualität der Gebäudesubstanz zu verbessern.

! Die Nachnutzung oder verträgliche Zwischennutzung freigelegter Flächen sind
im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung in einen gesamtstädtischen Kontext
einzuordnen. Die Bandbreite möglicher Folgenutzungen auf Rückbauflächen reicht
von der einfachen Begrünung bis hin zur Einrichtung von Sport-, Spiel- oder sons-
tigen Erholungsflächen. Die Renaturierung solcher Flächen gewinnt insbesondere
in den Randbereichen der Städte zunehmend an Bedeutung.

! Auch der bedarfsgerechte Neubau kann insbesondere in den innerstädtischen
und innenstadtnahen Quartieren zur Entwicklung der Städte beitragen. Lücken-
schließungen in ehemals geschlossenen Strukturen sind ein wesentlicher Beitrag
zur Innenentwicklung und der Eigentumsbildung in den Stadtkernen.

1   Ziele und Instrumente des Programms Stadtumbau Ost
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! Die baulichen Anlagen der technischen und sozialen Infrastruktur sind an die
veränderten Rahmenbedingungen anzupassen, die sich durch den Stadtumbau,
insbesondere durch den Rückbau von Wohngebäuden, in einzelnen Quartieren
ergeben. Wichtig ist eine Einbettung dieser Anpassungsstrategien in gesamt-
städtische oder interkommunale Entwicklungskonzepte zur Infrastruktur-
versorgung.

! Monitoringsysteme zur Überprüfung der Fortschritte und Wirkungen des Pro-
gramms sind für eine ressourcenbewusste Steuerung städtischer Entwicklung und
Erfolgssicherung erforderlich.

! Der Aufbau geeigneter Steuerungs- und Kooperationsstrukturen durch Übertra-
gung von Planungs-, Moderations- und Steuerungsaufgaben an (externe) Dritte
kann ein wichtiger Beitrag zu einer Effizienzsteigerung der Stadtumbauprozesse
sein.

Mit der Verwaltungsvereinbarung Städtebauförderung 2005 wurden einige neue Re-
geln aufgenommen, die es erleichtern, städtebaulich und historisch wertvolle sowie
stadtbildprägende Gebäude zu erhalten. Einfache Sicherungsmaßnahmen sind danach
auch ohne kommunalen Eigenanteil förderfähig. Der Rückbau und die Sicherung von
Gebäuden können somit zu gleichen Bedingungen gefördert werden. Darüber hinaus
bedarf der Rückbau von vor 1914 errichteten Gebäuden ab dem Jahr 2005 grundsätz-
lich der Zustimmung des Landes.

Wesentliche Intention des Programms ist es, dass auf der Ebene der einzelnen Län-
der möglichst jeweils die Hälfte der Bundesmittel für die Aufwertung und den Rück-
bau eingesetzt werden. Nach der Verwaltungsvereinbarung Städtebauförderung kön-
nen die Länder nur dann mehr als 50 Prozent der vom Bund bereitgestellten Bundes-
finanzhilfen für den Rückbau einsetzen, wenn dies erforderlich ist, um ein Drittel der
leerstehenden Wohnungen rückzubauen (vgl. Kap.2).

1.2 Flankierende Maßnahmen zum Programm
Stadtumbau Ost

Der zentralen Bedeutung des Stadtumbaus als Instrument der Stadtentwicklung wird
Rechnung getragen, indem mit der Novellierung des Baugesetzbuches (BauGB), die
am 20. Juli 2004 in Kraft getreten ist, erstmals der Stadtumbau als Schlüsselaufgabe
der Stadtentwicklung (§§ 171a bis 171d BauGB) gesetzlich verankert wurde (EAG Bau
2004). Die Aufnahme des Stadtumbaus in das BauGB hebt hervor, dass Stadtumbau
nicht nur ein Förderprogramm ist, sondern eine gesamtgesellschaftlich bedeutende
Zukunftsaufgabe. Auch bezüglich der baurechtlichen Umsetzung wird ein neuer Weg
beschritten, denn die Regelungen setzen schwerpunktmäßig auf ein konzeptionelles
und konsensuales Vorgehen der Kommunen gemeinsam mit den Bürgerinnen und
Bürgern, Eigentümern und Investoren. Es wird dabei bewusst auf bürokratisches Han-
deln und Überregulierungen mit hoheitlichen Instrumenten verzichtet, um den Kom-
munen einen rechtlichen Rahmen zur Verfügung zu stellen, der ihnen die erforderliche

1   Ziele und Instrumente des Programms Stadtumbau Ost
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1   Ziele und Instrumente des Programms Stadtumbau Ost

Flexibilität gibt und gleichzeitig die Rechtssicherheit für Investitionen auch in der schwie-
rigen Lage des Stadtumbaus gewährleisten kann. Berücksichtigt wurden dabei auch
die positiven Erfahrungen mit dem informellen Instrument des „Integrierten Stadt-
entwicklungskonzeptes“ aus dem Bundeswettbewerb im Jahr 2002, in dem diese als
„Städtebauliche Entwicklungskonzepte“ (gemäß § 171b BauGB) auf eine rechtliche
Grundlage gestellt wurden.

Ein wichtiges Element der neuen BauGB-Vorschrift ist der „Stadtumbauvertrag“ (§ 171c
BauGB), welcher den Gemeinden die Möglichkeit einräumt, auf der Basis von städte-
baulichen Verträgen mit den betreffenden Eigentümern die Rücknahme von Baurecht,
den Verzicht auf die Ausübung von Ansprüchen nach den §§ 39 bis 44 BauGB (Entschä-
digung) oder auch Zwischennutzungen auf frei werdenden Flächen zu vereinbaren.

Der Stadtumbau ist mit weiteren städtebau- und wohnungspolitischen Maßnahmen
der Bundesregierung verbunden. So werden existenzgefährdete Wohnungsunter-
nehmen mit einem Leerstand von mindestens 15 %, die unter die Bedingungen der
Härtefallregelung des Altschuldenhilfegesetzes (AHG 2004) vom 1. Januar 2001 (§ 6a
AHG) fallen, unter bestimmten Voraussetzungen zusätzlich von Altschulden entlastet.
Diese Entlastung wird für Wohnungen gewährt, die bis zum Jahr 2010 abgerissen
werden. Sie beträgt i.d.R. 70,56 EUR je qm abgerissener Wohnfläche. Vom Bund wer-
den dafür bis 2010 mehr als 1,1 Milliarden Euro zur Verfügung gestellt.

Insgesamt profitieren rund 300 Wohnungsunternehmen in Ostdeutschland von dieser
Verzahnung der Förderung des baulichen Abrisses der leerstehenden Wohngebäude
über die Abrisspauschale des Programms Stadtumbau Ost und der Schuldenentlastung
der leer geräumten Grundstücke über die Härtefallregelung. Seit 2001 sind über 280
Millionen Euro Altschuldenhilfe an die Unternehmen für rund 70.000 abgerissene
Wohnungen ausgezahlt worden.

Die Einführung der Verwertungskündigung für Ostdeutschland ab 1. Mai 2004 so-
wie die befristete Befreiung von der Grunderwerbsteuer bei Fusionen von Woh-
nungsunternehmen und Wohnungsgenossenschaften, die zwischen dem 1. Januar
2004 und dem 31. Dezember 2006 vollzogen wurden bzw. noch werden,1 sind wei-
tere Faktoren, die einen Beitrag zur Unterstützung der ostdeutschen Wohnungs-
wirtschaft leisten. Insbesondere die Fusion von Wohnungsunternehmen kann
angesichts der schwierigen Umsetzbarkeit eines Kosten- und Lastenausgleichs zwi-
schen Wohnungsunternehmen die Chancen der Unternehmen, den Stadtumbau-
prozess aktiv mitzugestalten, erhöhen. Bislang nutzen allerdings nur wenige Unter-
nehmen diese Möglichkeit.

Eine enge Verbindung mit den Zielsetzungen des Programms Stadtumbau Ost wurde
ebenso mit der Neuregelung der Investitionszulage ab dem Jahr 2002 erreicht. Bestands-
maßnahmen an Mietwohnungsgebäuden der Baujahre vor 1949 sowie denkmal-
geschützte Mietwohngebäude der 1950er Jahre innerhalb von Sanierungs-, Erhaltungs-
und Kerngebieten erhielten danach bis Ende 2004 eine erhöhte Investitionszulage.
Die Förderung ist zum 31. Dezember 2004 ausgelaufen, da die neuen Länder, trotz
deutlicher positiver Effekte, keinen Gesetzesantrag zur Verlängerung im Bundesrat
eingebracht haben.

________________

1 Von der Befreiung ausgeschlossen
wurde allerdings die Arbeitsmarkt-
region Berlin. Für diese Region, die im
Wesentlichen Berlin und den engeren
Verflechtungsraum mit Brandenburg
umfasst, hat die EU ein Hauptprüf-
verfahren eingeleitet, das bis zu zwei
Jahren dauern kann.



16 Stadtumbau Ost – Stand und Perspektiven. Erster Statusbericht der Bundestransferstelle, BMVBS/BBR 2006

1.3 Instrumente des Stadtumbaus

Wesentliches Instrument zur Steuerung des Stadtumbaus ist das integrierte städte-
bauliche Entwicklungskonzept, das zu ergänzen ist durch eine kontinuierliche Beob-
achtung der Entwicklung des Raumes und der auf den Raum wirkenden Einflussfaktoren
(Monitoring).

Städtebauliche Entwicklungskonzepte

Integrierte städtebauliche Entwicklungskonzepte zielen darauf ab, Maßnahmen des
Stadtumbaus in eine langfristige, auf die Gesamtstadt ausgerichtete Strategie einzu-
binden. Damit soll zum einen eine nachhaltige Stadtentwicklung ermöglicht werden
(stadtplanerisches Ziel) und zum anderen eine Stabilisierung des Wohnungsmarktes
durch eine Reduzierung des Überangebotes an dauerhaft nicht mehr benötigtem
Wohnraum erreicht werden (wohnungswirtschaftliches Ziel). Die Konzepte können so
dazu beitragen, Zielkonflikte rechtzeitig zu erkennen, Fehlinvestitionen zu vermeiden
und Stadtentwicklungsprioritäten im Konsens festzulegen.

Der dem Stadtumbauprogramm vorgeschaltete Wettbewerb zur Erarbeitung „Integrier-
ter Stadtentwicklungskonzepte“ schaffte die Voraussetzung dafür, dass die Mehrzahl
der Programmstädte frühzeitig über entsprechende Konzepte verfügte. Gleichzeitig ent-
wickelte sich im Zuge der Erarbeitung der Wettbewerbsbeiträge in vielen Städten ein
Diskussionsklima, das eine offene Herangehensweise an die Stadtumbauprobleme er-
möglichte. Verbunden damit war der Anspruch, Kooperationen mindestens zwischen
der planenden Verwaltung und Akteuren aus dem Bereich der Wohnungswirtschaft
anzustoßen und die Öffentlichkeit frühzeitig in den Prozess mit einzubeziehen.

Im Rahmen der Novellierung des BauGB im Sommer 2004 wurden die Erfahrungen mit
dem informellen Instrument „Integriertes Stadtentwicklungskonzept“ auf eine rechtli-
che Grundlage gestellt. Kommunen können danach auf der Basis eines von der Gemein-
de aufzustellenden städtebaulichen Entwicklungskonzeptes (gemäß § 171b BauGB) das
Stadtumbaugebiet durch Beschluss festlegen.2 Die Festlegung von Stadtumbaugebieten
ist Voraussetzung für die Förderung im Programm Stadtumbau Ost.

Die städtebaulichen Entwicklungskonzepte sollen wichtige Leitvorstellungen für die
Entwicklung der Stadt und ihrer Teilräume enthalten. Grundlage dafür ist eine fundier-
te Situationsanalyse wie auch eine Abschätzung der künftigen Bevölkerungs- und
Wohnungsmarktentwicklung. Im Einzelnen enthalten die Konzepte sowohl Progno-
sen zur Einwohnerentwicklung, Wirtschafts- und Arbeitsmarktentwicklung wie auch
eine differenzierte Darstellung der aktuellen und künftigen Wohnungsmarkt-
entwicklung. Darauf aufbauend erfolgt eine Beschreibung der Ziele für die gesamt-
städtische Entwicklung und eine Festlegung von Schwerpunktgebieten für den Stadt-
umbau. In die Entscheidung über die erforderlichen Umstrukturierungsmaßnahmen
sollen alle notwendigen Akteure der Stadt möglichst frühzeitig einbezogen werden.
Die Erarbeitung der Konzepte stellt deshalb nicht nur vom Inhalt, sondern auch vom
Verfahren her einen äußerst komplexen Prozess dar.

________________

2 Im Weiteren wird daher der Begriff
„Städtebauliches Entwicklungs-
konzept“ verwendet; dieser schließt im
Rahmen des vorliegenden Berichtes
auch die von den Kommunen teilweise
verwendeten Begriffe „Integriertes
Stadtentwicklungskonzept“, „Stadt-
umbaukonzept“ o.ä. ein.

1   Ziele und Instrumente des Programms Stadtumbau Ost
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1   Ziele und Instrumente des Programms Stadtumbau Ost

Eine zunehmende Bedeutung gewinnen – insbesondere dann wenn unter Schrum-
pfungsbedingungen eine Sicherung lokaler Wirtschafts- und Wohnstandorte nur im
regionalen Zusammenhang erreicht werden kann – interkommunal abgestimmte
Entwicklungskonzepte.

Monitoring zur Beobachtung von Entwicklungsprozessen und Fortschritten
der Programmumsetzung

Aufgrund der realen Entwicklungen müssen die Kommunen ihre generellen Leitlinien
und Planungen immer wieder aktualisieren bzw. neu überprüfen. Eine Erfolgskontrolle
und Fortschreibung der Konzepte ist daher wesentliche Voraussetzung für eine wirk-
same Steuerung und Umsetzung des Stadtumbaus.

Allein die Tatsache, dass bisher kaum Erfahrungswissen aus der Umsetzung umfang-
reicher Stadtumbaumaßnahmen vorliegt, macht eine kontinuierliche Beobachtung und
aktive Begleitung der Umbauprozesse erforderlich. Aber auch die mit dem Stadtum-
bau verbundenen Veränderungen der Planungsmethoden hin zu informellen Konzep-
ten und kleinteiliger Prozesssteuerung erfordern aktuelle Daten und Transparenz der
Entwicklungsprozesse, die gleichzeitig Basis für eine fundierte und zeitgemäße Infor-
mation von Politik und Öffentlichkeit sein können (Stadt Leipzig 2004: 82). Ein aus-
sagefähiges Monitoring setzt klar formulierte Zielvorgaben als Maßstab für eine Er-
folgskontrolle voraus und schließt neben der Beobachtung von Entwicklungsverläufen
in der Stadt sowie des lokalen Wohnungsmarktes auch Angaben mit ein, die die Ver-
änderung von Problemindikatoren und Bedarfslagen der Bevölkerung (z.B.
sozialstrukturelle Veränderungen, Fluktuation) betreffen. Es bildet eine wesentliche
Grundlage für die Verknüpfung von Planung, Prozesssteuerung und Umsetzung.

Unter einem Stadtumbau-Monitoring wird – nach einer Definition der Bundestransfer-
stelle Stadtumbau Ost – im engeren Sinne ein datengestütztes Instrument zur Beur-
teilung der Erfolge / Effizienz des Programms Stadtumbau Ost, im weiteren Sinn ein
Instrument zur Beobachtung von Stadtentwicklungsprozessen und zur Entscheidungs-
vorbereitung von Stadtentwicklungsplanungen verstanden.

Die Ziele des Monitorings sind:

! aktuelle Veränderungen in den Städten zu analysieren und sichtbar zu ma-
chen (Frühwarnsystem für Fehlentwicklungen in den Städten),

! eine Evaluierung (Erfolgskontrolle) des Stadtumbauprogramms bzw. einzel-
ner Stadtumbauprojekte und Programmbestandteile zu ermöglichen,

! die Fortschreibung der städtebaulichen Entwicklungskonzepte sowie
Prioritätensetzungen zur Realisierung des Stadtumbaus durch fundierte
Informationsgrundlagen zu unterstützen.
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1   Ziele und Instrumente des Programms Stadtumbau Ost

Ebenso wie die Kommunen stehen auch die Länder und der Bund vor der Notwendig-
keit, die Wirksamkeit und Effizienz des Programms Stadtumbau Ost nachzuweisen
und Hinweise für die zukünftige Ausgestaltung zu erhalten (Stadtumbau als lernen-
des Programm). Notwendig ist somit eine hohe Transparenz der Programmdurch-
führung. Die Länder brauchen darüber hinaus Informationsgrundlagen, um ihre Ent-
scheidungen über die Verteilung von Fördermitteln treffen zu können. Die Städte werden
im Gegenzug in immer stärkerem Maße gefordert sein, ihren Bedarf an öffentlichen
Mitteln konkret zu begründen und Wirkungen der bisher verwendeten Mittel nachzu-
weisen. Dies ist ohne eine verbesserte Informationsgrundlage über die Entwicklung in
den Städten, d.h. eine systematische Beobachtung und Darstellung kleinräumiger
Veränderungsprozesse in den Städten nicht möglich.

1.4 Verfahrensweisen und Kooperationsstrukturen

Mit den komplexen Aufgaben des Stadtumbaus geht auch die Notwendigkeit neuer
Arbeits- und Kooperationsstrukturen einher. Nicht nur die Integration der fachlich
beteiligten sektoralen Verwaltungsebenen sowie der Wohnungswirtschaft, son-
dern gerade auch die angemessene Beteiligung der betroffenen Bürgerinnen und
Bürger sind daher sowohl bei der Aufstellung als auch bei der Umsetzung der
städtebaulichen Entwicklungskonzepte zu berücksichtigen.

Im Rahmen des Stadtumbaus in Ostdeutschland findet – ausgehend von den diesbe-
züglichen Anreizen des Förderprogramms – bisher in der Regel eine enge Koopera-
tion der öffentlichen Akteure mit den großen kommunalen Wohnungsgesellschaften
bzw. Wohnungsgenossenschaften und zunehmend auch den Unternehmen der Ver-
und Entsorgungswirtschaft statt. Zu wenig berücksichtigt wird allerdings noch, dass
eine wesentliche Schrumpfungsursache in Ostdeutschland in der Erosion der ökono-
mischen Erwerbsbasis in den Städten liegt. Nachhaltige Regenerierungsstrategien
brauchen daher auch eine enge Zusammenarbeit zwischen Akteuren aus der öffent-
lichen Verwaltung und dem (über die Wohnungswirtschaft hinausgehenden) privat-
wirtschaftlichen Bereich der lokalen Unternehmen und die Verständigung auf ge-
meinsame strategische Ziele. Die Kooperationen im Rahmen des Stadtumbaus sind
dazu geeignet, Prozesse „kooperativen Lernens“ anzustoßen. So müssen sich die
Akteure der Herausforderung stellen, unterschiedliche Präferenzen und Entschei-
dungsmuster abzustimmen (Hutter / Wiechmann 2005). Dies kann dazu beitragen,
künftige Kooperationen mit privaten Akteuren zu erleichtern. Innerhalb des Stadt-
umbauprozesses geht es dabei insbesondere auch um eine Verbesserung der Ein-
beziehung von Privateigentümern, da diese Eigentümergruppe für die Innenstadt-
entwicklung und die generelle Verbesserung der Altbaubestände von besonderer
strategischer Bedeutung ist.
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1   Ziele und Instrumente des Programms Stadtumbau Ost

Neben verlässlichen Kooperationsstrukturen innerhalb der Kommunen wird angesichts
der demografischen und wirtschaftlichen Herausforderungen auch eine engere Zu-
sammenarbeit im regionalen Maßstab zunehmend unverzichtbar. Nachhaltige
Siedlungsstrukturen sind nur in enger Kooperation der Kernstädte mit ihren Um-
landgemeinden zu erreichen. Hier sind neue Formen der Kooperation notwendig.
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2 Charakterisierung der Kommunen und
Fördergebiete im Programm Stadtum-
bau Ost

Der Stadtumbau in Ostdeutschland ist kein punktueller Ansatz zur Lösung von indivi-
duell unterschiedlichen Problemen der städtischen Entwicklung, denn die demografi-
schen und wirtschaftsstrukturellen Umwälzungsprozesse sind in den neuen Ländern
ein nahezu flächendeckendes Phänomen. Eine Übersicht über die am Programm Stadt-
umbau Ost beteiligten Kommunen und deren Einwohnerzahlen verdeutlicht diese
umfassende Dimension des Stadtumbaus (vgl. Abbildung 3). Es zeichnen sich jedoch
regionale Unterschiede ab, die für die städtebauliche Entwicklung und Funktionsfä-
higkeit der Städte bedeutend sind. Beispielsweise nehmen die Lage und Größe einer
Stadt sowie ihre stadtstrukturellen Ausgangsbedingungen Einfluss auf die Dimension
der jeweiligen Problemlage.

2.1 Die Städte und Gemeinden im Programm Stadtumbau Ost

Mit den Finanzhilfen aus dem Programm Stadtumbau Ost sind seit seinem Beginn
2002 bis zum Jahr 2004 Stadtumbaumaßnahmen in insgesamt 295 Kommunen in
Gang gebracht worden (vgl. Tabelle 2). Dabei hat der im Jahr 2002 durchgeführte
Stadtumbau-Wettbewerb eine wichtige programmvorbereitende Funktion übernom-
men. Die überwiegende Zahl der Städte aus dem ersten Programmjahr 2002 hatte im
Rahmen des Stadtumbau-Wettbewerbs bereits ein integriertes Stadtentwicklungs-
konzept erarbeitet.3

Im ersten Jahr des Programms Stadtumbau Ost wurden 197 Kommunen gefördert.
Weitere 98 Städte und Gemeinden wurden in den beiden folgenden Jahren neu in das
Förderprogramm aufgenommen, vor allem im Programmjahr 2003. Dabei handelte es
sich vorwiegend um Kleinstädte und Gemeinden in ländlichen Regionen. Der über-
wiegende Teil der Groß- und Mittelstädte wird bereits seit Programmbeginn gefördert.
Damit bildeten die großen Städte den Schwerpunkt in der Startphase des Programms
und waren Vorreiter in der Umsetzung des Stadtumbaus.

Die Zahl der im Programm Stadtumbau Ost geförderten Kommunen liegt im Jahr 2004
zwischen 26 Kommunen in Brandenburg und 95 in Sachsen. Im Jahr 2004 sind vor
allem in Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen und Sachsen-Anhalt neue Städte und
Gemeinden (vornehmlich kleinere Gemeinden in ländlichen Regionen) in das Programm
aufgenommen worden. Gleichzeitig gibt es jedoch auch eine Reihe von Kommunen,
die zwar in der Anfangsphase am Programm Stadtumbau Ost beteiligt waren, im Jahr
2004 aber keine neuen Fördergelder erhalten haben.4 Im Programmjahr 2004 sind das
ein Fünftel aller Programmkommunen.

________________

3  Über 80% der Programmstädte 2002
hatten zuvor am Wettbewerb teilge-
nommen.
4  Vergleiche dazu auch die ausführli-
che Erläuterung in Fußnote 6.
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Abbildung 3:
Kommunen im
Programm Stadt-
umbau Ost nach
Einwohnerzahl
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Tabelle 2:
Überblick über die Kommu-
nen im Programm Stadt-
umbau Ost

Das Programm Stadtumbau Ost besitzt somit nahezu flächendeckende Relevanz in
den östlichen Bundesländern. Insgesamt sind fast drei Viertel aller ostdeutschen Städte
und Gemeinden mit mehr als 10.000 Einwohnern in das Programm einbezogen. Noch
deutlicher wird dies, wenn man die großen Städte betrachtet: Mit Ausnahme der
brandenburgischen Landeshauptstadt Potsdam sind alle Groß- und Mittelstädte
Ostdeutschlands mit mehr als 50.000 Einwohnern im Programm Stadtumbau Ost ver-
treten. Auch bei den für die östlichen Bundesländer charakteristischen kleineren Mittel-
städten (Städte zwischen 20.000 und 50.000 Einwohner) ist der Anteil der am Pro-
gramm beteiligten Kommunen mit 80 % aller Kommunen in dieser Einwohnerklasse
sehr hoch. Hier sind es vor allem 12 zumeist im engeren Verflechtungsraum Branden-
burg-Berlin gelegene Mittelstädte, die derzeit nicht am Programm beteiligt sind.
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Teilnehmer-   Programm- Programm- Programm-
gemeinden am   kommunen kommunen 2003 kommunen 2004
Wettbewerb 2002   2002 (davon 2003 laufend*) (davon 2004 laufend*)

Berlin 1 1            1   (1)            1   (1)

Brandenburg 40 22 24  (24) 26  (26)

Mecklenburg-
Vorpommern 40 37 47  (38) 56  (39)

Sachsen 103 57 82  (72) 95  (67)

Sachsen-Anhalt 39 35 40   (39) 49  (43)

Thüringen 37 45 62   (53) 68  (57)

Gesamt 260 197 256 (227) 295 (233)

   * Vgl. zur Erläuterung: Fußnote 6.

    Quelle: Städtebauförderdatenbank des BBR, Stand 2004; Wettbewerb Stadtumbau Ost 2002

Abbildung 4:
Vergleich der Kommunen
in Ostdeutschland mit den
Komunen im Programm
Stadtumbau Ost nach
Einwohnerzahl
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Die Entscheidung darüber, ob und in welcher Höhe Städte und Gemeinden
Fördermittel aus dem Programm Stadtumbau Ost erhalten, liegt bei den Ländern,
die unterschiedliche Prioritäten bei der Auswahl der Programmkommunen setzen.
Neben den länderspezifischen Schwerpunkten in der Programmumsetzung wird die
Auswahl maßgeblich durch die Siedlungsstruktur der Länder und die Wohnungs-
leerstandsproblematik beeinflusst. Da sich die Wohnungsleerstände vielfach in grö-
ßeren Kernstädten konzentrieren, ist bei den kleineren Städten der Anteil der im
Programm vertretenen Kommunen deutlich geringer. Es entspricht auch durchaus
der Zielstellung des Programms, die größeren Städte als Kerne der regionalen Ent-
wicklung zu stärken. So konzentriert insbesondere das Land Brandenburg die Förde-
rung auf wenige und größere Kommunen abseits des Berliner Agglomerationsraums,
denen entsprechend größere Fördersummen zur Verfügung gestellt werden kön-
nen.5

Demgegenüber beziehen Thüringen und Mecklenburg-Vorpommern nahezu alle Städte
mit mehr als 10.000 Einwohnern in das Programm Stadtumbau Ost ein. Darüber hinaus
wird in diesen beiden Ländern eine vergleichsweise große Zahl kleiner Kommunen mit
weniger als 5.000 Einwohnern gefördert, was allerdings der Gemeindestruktur in die-
sen Ländern entspricht. Zudem sind gerade in Mecklenburg-Vorpommern eine Reihe
kleinerer Gemeinden in besonders hohem Maße von Wohnungsleerstand betroffen.

In Sachsen-Anhalt konzentriert sich die Förderung trotz des ebenfalls hohen Anteils
kleiner Gemeinden auf die kleinen Mittelstädte zwischen 20.000 und 50.000 Einwoh-
nern. Insgesamt sind auch in Sachsen-Anhalt rund 80 % aller Städte mit mehr als
10.000 Einwohnern in das Förderprogramm einbezogen. In Sachsen und Brandenburg
ist aufgrund der dort umgesetzten Gemeindegebietsreformen die Anzahl der kleinen
Gemeinden mit unter 5.000 Einwohnern wesentlich geringer. Während aber Branden-
burg im Vergleich der Länder die wenigsten Städte und Gemeinden in das Programm
Stadtumbau Ost einbezieht, sind es im Freistaat Sachsen die meisten. Aufgrund der
größeren Siedlungsdichte in Sachsen sind dies bezogen auf die Stadtgröße ab 10.000
Einwohner rund drei Viertel aller Städte. Die meisten Programmkommunen in Sachsen
haben zwischen 5.000 und 20.000 Einwohner (vgl. Tabelle 3 und Abbildung 3).

Tabelle 3:
Überblick über die Kommu-
nen im Programm Stadt-
umbau Ost nach Einwoh-
nerzahl

Anzahl der Programmkommunen (Stand 2004)

Einwohnerzahl Berlin Branden- Mecklen- Sachsen Sachsen- Thüringen Gesamt
burg burg-Vor- Anhalt

pommern

> 5.000 0 1 21 12 5 22 61 (20%)

5.000 < 10.000 0 3 13 30 10 14 70 (23%)

10.000 < 20.000 0 8 13 30 11 12 74 (25%)

20.000 < 50.000 0 11 4 17 20 16 68 (23%)

50.000 < 100.000 0 2 4 3 1 1 11 (4%)

>100.000 1 1 1 3 2 3 11 (5%)

Gesamt 1 26 56 95 49 68 295 (100%)

   Quelle: Städtebauförderdatenbank des BBR, Stand 2004; Statistisches Bundesamt, Einwohnerstand 2003

________________

5 Der Anteil der Programmkommunen
an allen Kommunen liegt in Branden-
burg bei knapp einem Drittel.
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Etwa jeder zweite Einwohner Ostdeutschlands lebt in einer Stadtumbaustadt und ist
damit direkt oder indirekt von Stadtumbaumaßnahmen betroffen. Entsprechend der
Prioritätensetzung bei der Auswahl der Programmkommunen liegt der Anteil der Ein-
wohner in den Programmkommunen in Brandenburg nur bei 27 % der Gesamt-
bevölkerung des Landes. In den anderen vier Flächenländern liegt er zwischen 50 und
gut 60 % (vgl. Abbildung 5).

Aber nicht nur hinsichtlich der Zahl der Einwohner, sondern auch bezüglich der vorhan-
denen Wohnungen erzielt das Programm Stadtumbau Ost eine hohe Breitenwirkung:
Von den insgesamt rund 6,9 Mio. Wohneinheiten in den fünf ostdeutschen Bundeslän-
dern (ohne Berlin) liegen über die Hälfte in den Stadtumbaukommunen. Das Stadtum-
bau-Programm erzielt somit eine insgesamt sehr hohe gesellschaftliche Relevanz.

Im Durchschnitt der neuen Länder befinden sich rund 60 % aller leerstehenden Woh-
nungen in Stadtumbau-Kommunen. Insbesondere Brandenburg und Thüringen bün-
deln die Fördermittel in jenen Kommunen, die in besonders hohem Maße von
Wohnungsleerstand betroffen sind. So liegt die durchschnittliche Leerstandsquote in
den Stadtumbaukommunen Brandenburgs bei 21 % und damit um 8 % höher als die
Leerstandsquote auf Landesebene. In den anderen ostdeutschen Ländern ist eine Kon-
zentration auf die besonders von Leerstand betroffenen Städte weniger ausgeprägt,
denn die durchschnittliche Leerstandsquote der Programmkommunen entspricht dort
in etwa der Leerstandsquote des jeweiligen Landes.

Die Mehrzahl der geförderten Kommunen weist Wohnungsleerstände zwischen 10
und 15 % auf. Leerstände von weniger als 5 % kommen in den Programmkommunen
so gut wie nicht vor. Demgegenüber haben 37 ostdeutsche Kommunen Leerstände von
über 20 % (vgl. Abbildung 7). Dabei handelt es sich zum einen um sog. DDR-
Entwicklungsstädte, deren industrielle Basis nach der Wende weggebrochen ist, zum
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Die Zahlen in den Säulen stellen die Anzahl der jeweiligen Kommunen dar. Fehlende Angaben für 20 
Programmkommunen.

anderen um bestimmte peripher gelegene Altbaustädte, die oftmals bereits seit den
1950er Jahren durch deutliche Schrumpfungsprozesse gekennzeichnet sind. Einen wei-
teren Schwerpunkt in dieser Gruppe der besonders leerstandsbetroffenen Kommunen
bilden kleine Gemeinden in ländlichen Regionen, insbesondere in Sachsen und Meck-
lenburg-Vorpommern.

Abbildung 6:
Anzahl der leerstehenden
Wohnungen in den Kom-
munen des Programms
Stadtumbau Ost im Ver-
gleich zum gesamten
Wohnungsleerstand der
Länder

Abbildung 7:
Leerstandsquoten in den
Kommunen des Pro-
gramms Stadtumbau Ost
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Abbildung 8:
Kommunen im
Programm Stadt-
umbau Ost nach
Leerstandsquoten
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________________

6 Gefördert werden „Maßnahmen“,
auch städtebauliche Gesamtmaß-
namen genannt, die in den Förder-
gebieten umgesetzt werden. Dabei ist
jedoch zu berücksichtigen, dass nicht
alle Fördergebiete in jedem Programm-
jahr neue Finanzhilfen erhalten. Hier
wird zwischen den sog. „laufenden“
und den sog. „ruhenden“ Maßnah-
men unterschieden. Für laufende
Maßnahmen werden im jeweiligen
Programmjahr neue Fördergelder
bewilligt. Im Gegensatz dazu werden
für ruhende Maßnahmen im  jeweili-
gen Programmjahr keine neuen
Fördermittel bewilligt. Es können aber
dennoch weitere Vorhaben umgesetzt
werden, jedoch nur mit Mitteln, die
bereits in vorhergehenden Jahren
bewilligt wurden. Im Programmjahr
2004 gab es im Stadtumbau Ost 424
laufende und 214 ruhende Maßnah-
men.
7 Diese Aussage kann für Brandenburg
nicht verifiziert werden, da seitens des
Landes alle relevanten Angaben
lediglich als gesamtstädtische zusam-
mengefasste Daten gemeldet werden
und somit keine Aussage über die
einzelnen Fördergebiete getroffen
werden können.
8 Der mit 5.700 Wohneinheiten sehr
hohe Wert für Sachsen erklärt sich aus
dem Vorgehen der drei Großstädte
Chemnitz, Dresden und Leipzig, die je
ein Fördergebiet mit über 100.000
Wohneinheiten ausgewiesen haben.

2.2 Die Fördergebiete im Programm Stadtumbau Ost

Voraussetzung für die Aufnahme in das Programm Stadtumbau Ost ist – ausgehend
von den  städtebaulichen Entwicklungskonzepten – die Festlegung von Fördergebieten
durch die Kommunen. Die räumliche Festlegung erfolgt als Stadtumbaugebiet oder,
soweit erforderlich, als Sanierungsgebiet. In den 295 Programmkommunen wurden
bis zum Programmjahr 2004 über 600 Fördergebiete mit Finanzmitteln des Bundes
und der Länder unterstützt.6 Im Durchschnitt weisen die beteiligten Städte und Ge-
meinden zwei Stadtumbaugebiete aus. Die tatsächliche Anzahl der Fördergebiete ei-
ner Kommune variiert im Regelfall zwischen einem und drei Fördergebieten pro Stadt
und ist von der Stadtgröße und der Schwerpunktsetzung der Kommune abhängig.
Insgesamt weisen 50 % der Programmstädte ein Fördergebiet aus, 34 % zwei oder
drei und 16 % der Kommunen zwischen vier und zehn Stadtumbaugebieten. Die
Anzahl der Fördergebiete ist in allen Flächenländern seit Programmbeginn 2002 kon-
tinuierlich angestiegen (vgl. Tabelle 4).7

Die durchschnittliche Größe der Fördergebiete liegt zwischen ca. 100 ha in Mecklenburg-
Vorpommern und ca. 220 ha in Sachsen. Eine Ausnahmestellung nimmt Berlin ein, wo
die Fördergebiete im Durchschnitt etwa 470 ha groß sind. Die durchschnittliche An-
zahl der Wohneinheiten in den Fördergebieten liegt in den Flächenländern zwischen
2.100 und 5.700 Wohneinheiten.8 Im Verhältnis zum gesamtstädtischen Wohnungs-
bestand umfassen die Fördergebiete in den meisten Städten etwa einen Anteil von 20
bis 30 % der insgesamt vorhandenen Wohneinheiten.

Wie schon im Wettbewerb Stadtumbau Ost im Jahr 2002 zeigt sich auch bei der
Umsetzung des Programms, dass viele ostdeutsche Städte und Gemeinden den Schwer-
punkt des Stadtumbaus auf die peripher gelegenen Plattenbausiedlungen legen (vgl.
Tabelle 5): Gut 40 % der Fördergebiete sind überwiegend durch Bausubstanz aus der
DDR-Zeit (und dabei im Wesentlichen aus der Zeit ab 1960) gekennzeichnet.
Demgegenüber liegt nur ein Viertel der Fördergebiete in bis 1948 errichteten Altbau-
gebieten. Gleichzeitig gibt es mit knapp einem Drittel eine relativ hohe Zahl von
Fördergebieten mit gemischtem Wohnungsbestand, insbesondere in Kleinstädten.

Die Leerstandshöhe in den Programmkommunen unterscheidet sich deutlich zwischen
den einzelnen Ländern. In Mecklenburg-Vorpommern und Thüringen sind Kommu-
nen mit vergleichsweise geringen Leerstandsquoten von unter 10 % überdurchschnitt-
lich häufig am Programm Stadtumbau Ost beteiligt. Dabei ist Thüringen das einzige
Land mit einem nennenswerten Anteil von Programmkommunen mit einer Leerstands-
quote unter 5 %. Dies korrespondiert mit den generell geringeren Leerstandsquoten
in diesen beiden Ländern, die mit ca. 10 % (Thüringen) und rd. 12 % (Mecklenburg-
Vorpommern) deutlich unter dem Durchschnitt der anderen Länder liegen. Gleichzei-
tig weist aber gerade in Mecklenburg-Vorpommern fast ein Fünftel der Programm-
kommunen extrem hohe Leerstände von über 20 % auf. Dabei handelt es sich aus-
schließlich um kleine Landgemeinden mit geringem Wohnungsbestand, die vor allem
als Konversionsstandorte seit Beginn der 1990er Jahre überdurchschnittliche Einwohn-
erverluste zu verzeichnen hatten. In allen anderen Ländern weisen maximal 14 % der
Kommunen ähnlich hohe Leerstandsraten auf.
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Tabelle 5:
Baualter der Fördergebiete
im Programm Stadtumbau
Ost

Tabelle 4:
Übersicht über die
Fördergebiete im Pro-
gramm Stadtumbau Ost

Berlin Branden- Mecklen- Sachsen Sachsen- Thüringen Gesamt
burg burg-Vor- Anhalt

pommern

Anzahl der Förder-
gebiete 2002 8 (8) [22 (22)] 61 (61) 127 (127)   74 (74) 84 (84) 376 (376)
(In Klammern:
laufende Maßnah- 2003 8 (8) [24 (24)] 89 (76) 182 (129) 104 (86) 122 (95) 529 (418)
men im jeweiligen
Programmjahr) 2004 10 (10) [26 (26)] 114 (81) 191 (102) 133 (91) 164 (114) 638 (424)

durchschnittl.
Zahl der Förderge- insg.10 k.A. 2,0 2,0 2,7 2,4       2,3
biete pro Stadt

durchschnittl.
Größe eines För- ca. 470 k.A. ca. 100 ca. 220 ca. 100 ca. 180 ca. 170
dergebietes (in ha)

durchschnittl. Zahl ca.
der Wohnungen je 30.000 k.A. ca. 2.100 ca. 5.700 ca. 3.200 ca. 2.700      ca. 4.100
Fördergebiet (WE)

    Für das Land Brandenburg sind fördergebietsbezogene Auswertungen nicht möglich. Siehe Fußnote 7.

    Quelle: Städtebauförderdatenbank des BBR, Stand 2004; Begleitinformationen 2004, mit ergänzenden Angaben aus 2002 bzw. 2003

hauptsächliches Berlin Branden- Mecklenburg- Sachsen Sachsen- Thüringen Gesamt
Baualter in den burg Vorpommern Anhalt
Fördergebieten

bis 1918 4 2 21 40 27 24 120 (20%)

1919 bis 1948 0 0 5 15 11 7 38 (6%)

1949 bis 1959 0 2 3 5 3 0 13 (2 %)

ab 1960 5 14 66 52 56 56 249 (41 %)

Gemischt 1 6 17 59 34 68 185 (31 %)

Gesamt mit
Angaben 10 24 112 171 131 157 605 (100 %)

Für Fördergebiete liegen keine Angaben vor.
Für das Land Brandenburg ist die Vergleichbarkeit mit den übrigen Bundesländern nur bedingt gegeben. Siehe auch Fußnote 7.

Quelle: Begleitinformationen 2004, mit ergänzenden Angaben aus 2002 bzw. 2003; Städtebauförderdatenbank des BBR, Stand 2004

Zunächst ungeachtet der Schwerpunktsetzung in den Stadtumbau-Gebieten (Auf-
wertung oder Rückbau, vgl. dazu die Ausführungen in Kapitel 3) zeigt sich aus die-
sen Erhebungen, dass die Mehrzahl der am Stadtumbau Ost beteiligten Kommunen
eine Verwirklichung der Programmziele vor allem mit Strategien zur Umgestaltung
der DDR-Wohngebiete verbindet. Stadtumbau, so lässt sich daraus ableiten, wird in
den Kommunen zumindest nicht vorrangig als Handlungsfeld für die Innenstädte
und Altbaugebiete betrachtet. Hier greifen z.T. andere Programme der Städtebauför-
derung.

Allerdings wurde die Stadtumbau-Förderung gezielt in jene Gebiete gelenkt, in denen
die Wohnungsleerstände ein besonders gravierendes Problem darstellen. Dies zeigt
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ein Vergleich der Wohnungsleerstände der Fördergebiete mit den gesamtstädtischen
Leerstandsquoten (vgl. Abbildung 9). Die Leerstandsquote aller Fördergebiete liegt im
Durchschnitt bei knapp 20 % und somit ca. 5 % über der durchschnittlichen Quote
für die gesamtstädtische Ebene. Eine besonders deutliche Konzentration der Fördermittel
auf Städte bzw. Stadtumbaugebiete mit überdurchschnittlich hohen Wohnungsleer-
ständen erfolgt im Land Brandenburg, wo nur vergleichsweise wenige Städte in das
Stadtumbauprogramm einbezogen wurden. Die geringsten durchschnittlichen Leer-
standsquoten in den Fördergebieten treten in Mecklenburg-Vorpommern und Thürin-
gen auf. Sie stehen in direktem Kontext mit den geringeren Leerstandsquoten auf der
Länderebene. Trotzdem weisen in Mecklenburg-Vorpommern und Thüringen, ebenso
wie in Sachsen-Anhalt, über ein Fünftel der geförderten Gebiete Leerstände von über
30 % auf. In der Gesamtheit der neuen Länder hat in knapp einem Fünftel der
Fördergebiete, für die Angaben vorliegen, der Wohnungsleerstand den Wert von 30 %
überschritten. Gleichzeitig weisen knapp ein Fünftel der geförderten Gebiete Leer-
standsquoten von weniger als 10 % auf.

2.3 Fazit

Die Zahl der im Programm Stadtumbau Ost geförderten Kommunen ist seit Programm-
beginn kontinuierlich angestiegen. Mit 295 Programmkommunen im Jahr 2004 be-
sitzt das Bund-Länder-Programm eine hohe Relevanz in den ostdeutschen Bundeslän-
dern. Außer der Stadt Potsdam sind alle Groß- und Mittelstädte mit über 50.000 Ein-
wohnern im Programm vertreten.

Die Länder setzen unterschiedliche Prioritäten bei der Auswahl ihrer Programm-
kommunen sowie bei der Verteilung der zur Verfügung stehenden Mittel. Branden-
burg konzentriert die Förderung auf wenige größere Kommunen, während Mecklen-
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Abbildung 9:
Vergleich der durchschnitt-
lichen Leerstandsquoten
auf Landes-, Gesamtstadt-
und Fördergebietsebene

Fehlende Angaben für 20 Programmkommunen und 81 Fördergebiete.

Quelle: Begleitinformationen 2004, mit ergänzenden Angaben aus 2002 bzw. 2003; BMVBW 2005b
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burg-Vorpommern und Thüringen auch eine große Zahl kleinerer Kommunen in das
Programm einbeziehen.

Die Mehrzahl der geförderten Kommunen weist Wohnungsleerstände zwischen 10
und 15 % auf. Leerstände unterhalb von 5 % kommen so gut wie nicht vor. In 37
Programmkommunen wird allerdings eine Leerstandsrate von 20 % überschritten.
Insgesamt unterscheidet sich die Leerstandskonzentration in den Programmkommunen
durchaus zwischen den einzelnen Ländern: Sie korrespondiert mit der regional unter-
schiedlichen Leerstandsbetroffenheit (vergleichsweise hohe Leerstände in Sachsen und
Sachsen-Anhalt, vergleichsweise geringere Leerstände in den Städten Thüringens und
Mecklenburg-Vorpommerns).

In den am Programm Stadtumbau Ost beteiligten Kommunen werden im Durchschnitt
zwei Stadtumbau-Fördergebiete ausgewiesen. Dabei zeigt sich, dass viele Kommunen
den Schwerpunkt des Stadtumbaus auf die peripher gelegenen Plattenbausiedlungen
legen. Nur ein Viertel der Fördergebiete verfügt überwiegend über Altbausubstanz.
Stadtumbau wird – so lässt sich daraus ableiten – noch nicht vorrangig als Handlungs-
feld für die Innenstädte und Altbaugebiete betrachtet. Allerdings wird – durchaus den
Programmzielen entsprechend – die Förderung gezielt in jene Gebiete gelenkt, in de-
nen die Wohnungsleerstände ein besonders gravierendes Problem darstellen. Die Leer-
standsrate in den Stadtumbaugebieten liegt tendenziell um etwa 5 % über dem Durch-
schnitt der gesamtstädtischen Ebene.
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Tabelle 6:
Anteil der Kommunen im
Programm Stadtumbau Ost
nach Art der realisierten
Maßnahmen

3 Aufwertung und Rückbau – zwei Hand-
lungsfelder des Programms

Mit dem Stadtumbauprogramm verbinden sich – wie in Kapitel 1 dargestellt wurde –
im wesentlichen zwei Strategien: Die Reduzierung dauerhaft leer stehender Wohnun-
gen und die Aufwertung der Innenstädte zur Steigerung der Attraktivität der Städte.
Die gesamte Bandbreite der Möglichkeiten zur Umsetzung dieser Programmziele spie-
gelt sich auch in den Fördergebieten des Stadtumbaus wider. Im Folgenden werden
Schwerpunkte und Fortschritte bei der Umsetzung des Stadtumbaus, differenziert nach
Aufwertung und Rückbau, vorgestellt.

3.1 Verhältnis zwischen Aufwertungs- und Rückbaumaß-
nahmen

In vielen Kommunen im Programm Stadtumbau Ost wird eine Kombination aus Auf-
wertungs- und Rückbaustrategien verfolgt, d.h. innerhalb einer Stadt werden sowohl
Maßnahmen zur Wohnungsbestandsreduzierung als auch Maßnahmen zur Stabilisie-
rung der verbleibenden Bestände und zur Stärkung der städtebaulichen Qualität bzw.
der Funktionsfähigkeit des Stadtgebietes umgesetzt. So können der schwerpunktmäßige
Rückbau von Wohnungen am Stadtrand und die gezielte Aufwertung innerstädtischer
Stadtquartiere zwei sich gegenseitig ergänzende Elemente einer gesamtstädtischen
Stadtumbaustrategie sein.

nur Aufwertung in der Aufwertung und Rückbau nur Rückbau in der
Kommune kombiniert Kommune

Berlin 0% 100% 0%

Brandenburg 0% 100% 0%

Mecklenburg-
Vorpommern 5% 46% 48%

Sachsen 0% 65% 35%

Sachsen-Anhalt 2% 63% 35%

Thüringen 4% 50% 46%

Gesamt 2% 61% 37%

Maßnahmen in den Kommunen (teilweise mehrere Fördergebiete) für die Programmjahre 2002-2004.

Quelle: Städtebauförderdatenbank des BBR, Stand 2004

Im Gegensatz zur Gesamtstadt werden in den Fördergebieten sehr viel deutlichere
Schwerpunktsetzungen im Hinblick auf Rückbau oder Aufwertung vorgenommen.
Dementsprechend werden nur in einem Drittel der Fördergebiete sowohl Aufwertungs-
als auch Rückbaumaßnahmen durchgeführt. In über 60 % der Fördergebiete hinge-
gen werden ausschließlich Rückbaumaßnahmen gefördert.
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Dabei war in den zurückliegenden Jahren eine Verschiebung der Schwerpunkte
zugunsten reiner Rückbaumaßnahmen zu beobachten. Gleichzeitig hat sich der Anteil
der reinen Aufwertungsmaßnahmen kontinuierlich verringert (sowohl insgesamt als
auch in den einzelnen Ländern). Insgesamt wurde in den Programmjahren 2003 und
2004 in über 80 % der Fördergebiete der Rückbau gefördert (teilweise in Kombinati-
on mit Aufwertungsmaßnahmen), Aufwertungsmaßnahmen hingegen wurden lediglich
in etwa einem Drittel der Fördergebiete durchgeführt. Die höchsten Anteile reiner
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Abbildung 10:
Übersicht über die
Schwerpunktsetzung in
den Fördergebieten des
Stadtumbau Ost nach
Programmjahren

Schwerpunktsetzung nach Anzahl der Fördergebiete mit Aufwertungs-, Rückbau- oder kombinierten Maß-
nahmen. Für Brandenburg: siehe Fußnote 7

Quelle: Städtebauförderdatenbank des BBR, Stand 2004; BMVBW 2003b
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Rückbaumaßnahmen weisen im Programmjahr 2004 die Länder Sachsen-Anhalt und
Sachsen auf. Dementsprechend ist der Anteil der geförderten Aufwertungsmaßnahmen
hier vergleichsweise gering.

Betrachtet man die Verteilung der bewilligten Fördergelder nach Aufwertung und Rück-
bau (vgl. Tabelle 7), so lässt sich dieses erste Bild noch weiter differenzieren: Im Jahr
2002 – dem ersten Jahr des Programms Stadtumbau Ost – wurden für beide Programm-
teile, Aufwertung und Rückbau, in allen Ländern  jeweils die Hälfte der vorhandenen
Bundesfinanzhilfen verwendet. Im Jahr 2003 haben jedoch die beiden Länder mit den
höchsten Wohnungsleerständen, Sachsen und Sachsen-Anhalt, von der (in der
Verwaltungsvereinbarung Städtebauförderung vorgesehenen) Möglichkeit Gebrauch
gemacht, auch über die Hälfte der Bundesfinanzmittel für den Rückbau einzusetzen.
In Sachsen wurden im Jahr 2003 ca. 77 % und im Jahr 2004 rd. 80 % der Fördermittel
für den Rückbau eingesetzt. In Sachsen-Anhalt lagen diese Zahlen bei ca. 60 % (2003)
und rd. 93 % (2004).

Im Durchschnitt aller Länder wurden in den Jahren 2002 bis 2004 ca. 60 % der Bun-
des- und Landesmittel für den Rückbau und ca. 40 % für die Aufwertung eingesetzt.
Berücksichtigt man allerdings, dass die Kommunen beim Programmbereich Aufwer-
tung einen kommunalen Eigenanteil in gleicher Höhe wie Bund und Länder bereitstel-
len, übersteigt die Summe der tatsächlich eingesetzten Finanzmittel im Programm-
bereich Aufwertung die Summe der Mittel für den Rückbau.

Bislang gibt es im Programm Stadtumbau Ost nur sieben Kommunen, in denen
überhaupt keine Rückbaumaßnahmen gefördert werden, allerdings 108 Programm-
kommunen, die bis zum Jahr 2004 keine Aufwertungsmittel erhalten haben (vgl. Ta-
belle 8).

Etwa der Hälfte der 186 Kommunen, die Gelder für Aufwertungsmaßnahmen erhal-
ten, wurden bisher Mittel in Höhe von 250.000 bis zu einer Million Euro Bundes-
finanzhilfen bereitgestellt. Rund ein Viertel der Kommunen hat zum Teil sogar deutlich
mehr als eine Million Euro erhalten.

Bewilligte Rückbauförderung in TEuro                 Bewilligte Aufwertungsförderung in TEuro Summe

2002 2003 2004 Gesamt 2002 2003 2004 Gesamt

Berlin 6.770,5 6.770,5 6.770,5 20.311,5 6.770,5 6.765,5 4.991,5 18.527,5 38.839,0

Brandenburg 12.713,0 12.769,0 15.780,6 41.262,6 12.713,0 12.769,0 7.687,4 33.179,4 74.432,0

Mecklenburg-
Vorpommern   8.774,5 8.764,0 8.006,5 25.545,0 8.774,5 8.764,0 8.006,5 25.545,0 51.090,0

Sachsen 23.036,0 35.230,2 33.284,8 91.551,0 23.036,0 10.685,8 8.321,2 42.043,0 133.594,0

Sachsen-Anhalt 12.220,3 16.011,8 22.203,8 50.435,9 12.086,7 10.546,3 1.773,2 24.406,1 74.842,0

Thüringen 12.044,5 12.006,0 10.901,5 34.952,0 12.044,5 12.006,0 10.901,5 34.952,0 69.904,0

Summe 75.558,8 91.551,5 96.947,7 264.058,0 75.426,0 61.537,0 41.681,0 178.644,0 442.701,0

Quelle: Deutscher Bundestag, Drucksache 15/5533

Tabelle 7:
Bundesfinanzhilfen für das
Programm Stadtumbau Ost
nach Aufwertung und
Rückbau
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Im Programmteil Rückbau haben demgegenüber bisher etwa die Hälfte der 287 Kom-
munen mit Rückbauförderung Finanzhilfen von bis zu 250.000 Euro erhalten. Knapp
ein Fünftel der Kommunen wurde mit mehr als einer Million Euro unterstützt.

Die Rückbaumittel werden von den Ländern in den meisten Fällen abhängig von der
Einwohnerzahl der Kommunen zur Verfügung gestellt: Kleine Kommunen erhalten im
Regelfall Bundesfinanzhilfen von weniger als einer halben Million Euro. Bei der Vertei-
lung der Aufwertungsmittel ist hingegen erkennbar, dass selbst viele kleine Kommu-
nen (40 % der Gemeinden und Kleinstädte in ländlichen Regionen mit Aufwertungs-
maßnahmen) durchschnittlich über eine halbe Million Euro Bundesfinanzhilfen für Auf-
wertungsmaßnahmen erhalten haben. Das heißt, Aufwertungsmittel werden im Ge-

Tabelle 8:
Kommunen im Programm
Stadtumbau Ost nach
Höhe der bewilligten
Bundesfinanzmittel in den
Programmjahren 2002-
2004

a) Programmteil Aufwer-
tung

b) Programmteil Rückbau

Fördergelder in
TEuro (jeweils
nur Bundes-
finanzhilfen)

          Anzahl der Programmstädte mit Aufwertungsmitteln in Höhe von ...

Brandenburg Mecklenburg- Sachsen Sachsen Thüringen Gesamt
Vorpommern Anhalt

<100 0 2 10 4 0 16

100-<250 2 4 15 8 4 33

250-<500 4 8 17 9 8 46

500-<1.000 9 9 12 4 11 45

1,000-<2.000 5 2 5 5 11 28

>=2.000 6 4 3 2 3 18

Anzahl Programm-
städte mit Aufwer- 26 29 62 32 37 186
tungsförderung
insgesamt

Anzahl Programm-
städte ohne Auf- 0 27 33 17 31 108
wertungsförderung

           Anzahl der Programmstädte mit Rückbaumitteln in Höhe von ...

Brandenburg Mecklenburg- Sachsen Sachsen Thüringen Gesamt
Vorpommern Anhalt

<100 1 15 17 7 26 66

100-<250 1 15 23 8 15 62

250-<500 5 7 21 12 6 51

500-<1.000 6 9 20 10 8 53

1,000-<2.000 8 4 6 5 7 30

>=2.000 5 3 8 6 3 25

Anzahl Programm-
städte mit Rück- 26 53 95 48 65 287
bauförderung ins-
gesamt

Anzahl Programm-
städte ohne Rück- 0 3 0 1 3 7
bauförderung

Fördergelder in
TEuro (jeweils
nur Bundes-
finanzhilfen)
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gensatz zu den Rückbaumitteln unabhängig von der Einwohnergröße eher konzent-
riert in wenigen Kommunen eingesetzt (vgl. Abbildungen 12 und 13).

Während im Land Brandenburg seit 2003 in allen Programmstädten sowohl Aufwer-
tungs- als auch Rückbaumaßnahmen gefördert werden (vgl. Abbildung 10), erhalten
in Mecklenburg-Vorpommern und Thüringen jeweils etwas mehr als die Hälfte der
Programmkommunen Aufwertungsmittel (bislang vornehmlich in der Größenordnung
zwischen einer halben und einer Million Euro pro Kommune). In Sachsen und Sach-
sen-Anhalt werden seit Programmbeginn jeweils etwa zwei Drittel der Programm-
städte im Programmteil Aufwertung gefördert. Diese erhielten allerdings bisher in der
Mehrzahl deutlich geringere Fördersummen als in den anderen Ländern (zwischen
250.000 Euro und einer halben Million Euro pro Kommune). Ein Grund dafür: Die
Finanzmittel, die für Aufwertungsmaßnahmen bereitgestellt werden, sind zugunsten
einer stärkeren Rückbauförderung in Sachsen und Sachsen-Anhalt in den beiden
Programmjahren 2003 und 2004 erheblich gesunken. Der Programmteil Aufwertung
hat somit im Vergleich zur Rückbauförderung einen deutlich geringeren Stellenwert
eingenommen.

Von den im Programmjahr 2004 ausgereichten Bundesfinanzhilfen fließt der größte Teil
in Gebiete mit mittleren bis hohen Leerständen (Leerstandsquoten zwischen 10 und
30 %). In diesen Gebieten werden etwa drei Viertel aller Bundesfinanzhilfen des Jahres
2004 eingesetzt. Weitere 15 % der Bundesfinanzmittel fließen in Gebiete mit erhebli-
chem Leerstandsdruck, d.h. mit einer Leerstandsquote von 30 % und mehr. Quartiere
ohne größere Leerstandsproblematik (Quote bis 5 %) erhalten dagegen kaum Fördermittel
für Stadtumbaumaßnahmen (ca. 2 % der Bundesfinanzhilfen). Das heißt, Stadtgebiete
mit einem vergleichsweise stabilen Wohnungsmarkt werden im Rahmen des Programms
Stadtumbau Ost nur in wenigen Ausnahmen gefördert (vgl. Abbildung 11).
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Quelle: Begleitinformationen 2004, mit ergänzenden Angaben aus 2002 bzw. 2003; Städtebaufö

       n=10/13       n=22/35       n=62/120      n=36/84        n=8/28          n=11/41

Abbildung 11:
Verteilung der Bundes-
finanzhilfen 2004 nach
Rückbau und Aufwertung
sowie nach Leerstands-
quoten
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Abbildung 12:
Kommunen im Pro-
gramm Stadtumbau
Ost nach Gemeinde-
typ und nach Höhe
der Bundesfinanz-
hilfen für Aufwer-
tungsmaßnahmen
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Abbildung 13:
Kommunen im Pro-
gramm Stadtumbau
Ost nach Gemeinde-
typ und nach Höhe
der Bundesfinanz-
hilfen für Rückbau-
maßnahmen



38

3   Aufwertung und Rückbau – zwei Handlungsfelder des Programms

Stadtumbau Ost – Stand und Perspektiven. Erster Statusbericht der Bundestransferstelle, BMVBS/BBR 2006

Tabelle 9:
Bewilligte und realisierte
Rückbauvorhaben (Anzahl
der Wohneinheiten) 2002-
2005

Rückbau bewilligt        Rückbau realisiert (Stand 31.10.2005)*

2002-2004 Bund-Länder- zusätzl. Landes- Summe
Programm programme

Berlin 1.980 1.980 1.980

Brandenburg 22.925 17.313 4.641 21.954

Mecklenburg-Vorpommern 15.310 9.163 9.163

Sachsen 83.255 34.816 13.299 48.115

Sachsen-Anhalt 35.367 25.355 25.355

Thüringen 18.693 15.563 4.328 19.891

Gesamt 177.530 104.190 22.268 126.458

Quelle: Bundesprogramm 2002-2004, Angaben der Länder

Im Durchschnitt fließen die höchsten Fördersummen pro Gebiet sowohl für Rückbau-
als auch für Aufwertungsmaßnahmen in Gebiete mit 20 bis 30 % Leerstand (im Durch-
schnitt ca. 430.000 Euro für Rückbaumaßnahmen in 84 Fördergebieten und 340.000
Euro für Aufwertungsmaßnahmen in 36 geförderten Gebieten).

Für die Verortung der Rückbau- und Aufwertungsmaßnahmen in Abhängigkeit von
der Höhe der Wohnungsleerstände in den Fördergebieten kann für das Programmjahr
2004 die folgende Tendenz festgestellt werden: Je geringer der Wohnungsleerstand
in einem Gebiet, desto höher ist tendenziell der Anteil an Aufwertungsmitteln. Je
höher der Wohnungsleerstand, desto höher ist auch der Anteil an Rückbaumitteln.
(vgl. Abbildung 11).

3.2 Umsetzung des Programmteils Rückbau

In den ersten drei Jahren des Programms Stadtumbau Ost wurde der Rückbau von
insgesamt ca. 177.500 Wohnungen bewilligt (vgl. Tabelle 9). Nach einem zögerlichen
Anlaufen in den Jahren 2002 und 2003 wurde im Jahr 2004 das Tempo des Rückbaus
deutlich beschleunigt. So wurden im Jahr 2004 etwa ein Drittel mehr
Fördermittelbewilligungen für Rückbau erteilt als in den Vorjahren. Dies ist insbesondere
auf einen massiven Zuwachs in Sachsen zurückzuführen, wo die Bewilligung von Rück-
baumitteln von 2003 zu 2004 mehr als verdoppelt wurde.

Ein großer Teil der im Programm Stadtumbau Ost bewilligten Rückbaumaßnahmen, ca.
104.200 Wohnungen, wurde bis zum Oktober 2005 bereits realisiert. Für den Rückbau
von weiteren ca. 22.270 Wohnungen wurden Fördermittel aus speziellen Landes-
programmen zur Verfügung gestellt, so dass insgesamt bereits mehr als 125.000 Woh-
nungen in Ostdeutschland abgerissen oder rückgebaut wurden. Gemessen an dem im
Jahr 2002 formulierten Ziel, bis zum Jahr 2009 ein Drittel des damals vorhandenen
leerstehenden, dauerhaft nicht mehr benötigten Wohnungsbestandes (also ca. 350.000
von ca. 1 Mio. Wohnungen) im Rahmen des Stadtumbau-Programms vom Markt neh-
men zu wollen, liegt die Umsetzung des Wohnungsrückbaus somit in etwa im Zeitplan.

* Angaben für Berlin: Stand 31.12.2004; es liegen keine aktuelleren Angaben vor.
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Der Anteil der bisher unter Nutzung des Programms Stadtumbau Ost abgerissenen
Wohnungen am Gesamtwohnungsleerstand liegt, wie in Abbildung 14 dargestellt, in
den einzelnen Bundesländern zwischen acht und 13 Prozent. In Brandenburg, Sach-
sen und Thüringen erhöhte sich dieser Anteil durch zusätzliche Rückbaumaßnahmen
im Rahmen von Landesprogrammen. Dadurch sind diese drei Bundesländer in der
Reduzierung des vorhandenen Wohnungsleerstandes am weitesten fortgeschritten.
Aufgrund von anhaltenden Zuwächsen im Wohnungsbestand einerseits (durch Neu-
bau insbesondere im Ein- und Zweifamilienhausbereich) und Stagnation bzw. weite-
rem Rückgang der Nachfrage nach Wohnungen andererseits, ist allerdings davon aus-
zugehen, dass es bisher – bezogen auf die neuen Bundesländer insgesamt – kaum zu
einer tatsächlichen Entlastung des Wohnungsmarktes gekommen ist. Verlässliche Da-
ten liegen dazu allerdings nicht vor. Im Verhältnis zum insgesamt vorhandenen
Wohnungsleerstand beträgt der Anteil der bis zum Programmjahr 2004 zum Rückbau
bewilligten Wohneinheiten (einschließlich der im Rahmen von Landesprogrammen
abgerissenen Wohnungen) durchschnittlich 19 % . In Sachsen, wo seit dem Programm-
jahr 2003 der Schwerpunkt des Einsatzes der Fördermittel sehr deutlich auf den Rück-
bau gelegt wird, ist der Anteil der Rückbaubewilligungen mit fast einem Viertel der
tatsächlich leerstehenden Wohneinheiten am höchsten.

Der Rückbau von Wohnungen beim Stadtumbau konzentriert sich bisher in allen Län-
dern ganz eindeutig auf Gebiete mit einem überwiegenden Anteil an Bausubstanz aus
der DDR-Zeit, insbesondere auf das Baualter ab 1960. Jedes zweite Fördergebiet, in
dem Rückbaumaßnahmen stattfinden, kann dieser Gruppe zugeordnet werden. Die
bewilligten Fördermittel für den Rückbau von Wohnungen sind in diesen Gebieten
(der Baualtersgruppe ab 1960) etwa 20mal so hoch wie in Altbaugebieten die bis
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Berlin wird nicht in die Auswertung einbezogen, da sich der Rückbau in Berlin bislang zu einem er
Teil auf Einrichtungen der sozialen Infrastruktur konzentriert und da für 2005 keine Angaben vorlie

Abbildung 14:
Anteil der rückgebauten
bzw. zum Rückbau bewillig-
ten Wohneinheiten am
Gesamtleerstand der Länder
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1918 errichtet wurden (vgl. Abbildung 15). Zu berücksichtigen ist allerdings, dass die
Zahl der insgesamt vorhandenen Fördergebiete mit Plattenbauten auch doppelt so
hoch ist wie die der Fördergebiete mit Altbaubestand (siehe Kapitel 2.2, Tabelle 5).

Im Programmjahr 2004 wurde in knapp 10 % der Fördergebiete der Rückbau von Woh-
nungen in Gebieten mit Altbaubestand bis 1918 bewilligt,9 hauptsächlich in den Län-
dern Sachsen und Sachsen-Anhalt, wo knapp drei Viertel aller Altbaugebiete mit
Rückbaubewilligungen des Jahres 2004 zu verorten sind. Insgesamt wurden im Programm-
jahr 2004 in Mecklenburg-Vorpommern und Thüringen nur in sehr geringer Höhe Bundes-
finanzmittel für Rückbaumaßnahmen in Altbaugebieten (bis 1918 errichtet) bewilligt, in
Sachsen-Anhalt dagegen über eine Million Euro und in Sachsen etwa 1,4 Millionen Euro.
Zu berücksichtigen ist allerdings, dass Sachsen und Sachsen-Anhalt die höchsten Leer-
standsraten im Altbaubestand aufweisen.

Differenzierte Angaben zu den bereits zurückgebauten Wohneinheiten liegen kaum
vor. So kann beispielsweise nicht zusammenfassend eingeschätzt werden, welche Art
von unterschiedlichen Rückbaumaßnahmen (Teilrückbau oder Komplettabriss, Einzel-
gebäude oder flächenhafter Abriss) durchgeführt wurde. Angaben zum Baualter der
vom Rückbau betroffenen Wohneinheiten sind jedoch eingeschränkt möglich.10 Mit
Ausnahme von Sachsen sind in allen Ländern etwa 90 % der bereits zurückgebauten
Wohneinheiten nach 1960 errichtet worden. Damit lässt sich eine deutliche Konzent-
ration der Rückbaumaßnahmen auf Plattenbauten, oft am Stadtrand gelegen, fest-
stellen. In Sachsen beträgt der Anteil der Plattenbauwohnungen an den abgerissenen
Wohnungen lediglich rund 60 %. Hingegen wurden fast 30 % der zurückgebauten
Wohneinheiten bis 1918 errichtet. Dieser insgesamt hohe Anteil an abgerissenen Altbau-
wohnungen in Sachsen erklärt sich zu einem Teil durch den Sonderfall der Stadt Leipzig,
denn von den ca. 1.500 in Sachsen zurückgebauten Altbauwohnungen befanden sich
etwa 1.100 in Leipzig.
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Abbildung 15:
Bundesfinanzhilfen 2004
für Rückbaumaßnahmen
nach Baualter der
Fördergebiete

________________

9 Diese Aussage bezieht sich nicht auf
das Baualter der Einzelgebäude,
sondern auf das durchschnittliche
Baualter des Fördergebietes insgesamt.
10  Datengrundlage sind Angaben in
den Begleitinformationen 2004 zu ca.
28.000 zurückgebauten Wohneinhei-
ten. Davon sind ca. 2.500 WE dem
Baualter bis 1918 zuzuordnen.
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3.3 Umsetzung des Programmteils Aufwertung

Wie in Kapitel 3.1 dargelegt, erhalten nur rund zwei Drittel der Programmstädte im
Programm Stadtumbau Ost Aufwertungsmittel. Da die Hälfte der Städte mehrere
Fördergebiete ausgewiesen hat, und hier hinsichtlich des Einsatzes der Aufwertungs-
mittel oft klare Prioritätensetzungen vorgenommen werden, erhält letztendlich nur
etwa jedes zweite Fördergebiet Aufwertungsmittel.

Eine datengestützte Analyse der unterschiedlichen Vorhaben im Programmteil „Auf-
wertung“ ist nur eingeschränkt möglich, da diesbezüglich bislang nur wenige Infor-
mationen vorliegen. Einen ersten Überblick gibt eine Analyse der tatsächlich beantrag-
ten Aufwertungsmaßnahmen (Tabelle 10). Aus den Beantragungen ist allerdings nicht
ableitbar, dass die Maßnahmen auch in dieser Form bewilligt und umgesetzt werden.
Eine qualitative Differenzierung der bewilligten Aufwertungsmaßnahmen existiert
bislang nicht.

In den meisten Aufwertungsgebieten sind mit den beantragten Finanzmitteln Vorha-
ben der Wohnumfeldverbesserung verbunden. Auch die Erarbeitung und Fortschrei-
bung der Städtebaulichen Entwicklungskonzepte sowie Maßnahmen zur Wieder- oder
Nachnutzung von Freiflächen, die nach dem Rückbau von Gebäuden entstanden sind,
spielen im Aufwertungsteil eine überdurchschnittliche Rolle. Die Aufwertung von vor-
handenen Gebäuden bzw. die Wiederherstellung nicht mehr bewohnbarer Wohnun-
gen werden hingegen nur in etwa 50 % bzw. 24 % der Fördergebiete als Stadtum-
baumaßnahmen beantragt.

Der Rückbau von Wohnungen konzentriert sich hauptsächlich in Wohngebieten aus
der DDR-Zeit. Aufwertungsmaßnahmen dagegen werden im Programmjahr 2004 haupt-
sächlich in Quartieren mit gemischtem Baualter sowie ebenfalls in Plattenbauquartieren

Tabelle 10:
Art der beantragten Auf-
wertungsmaßnahmen
2004

  laufende Maßnahmen 2004
(Mehrfachnennungen waren möglich)

Anzahl der Anteil in %
Nennungen (n=292)

Wohnumfeldverbesserung 247 85%

Erarbeitung/Fortschreibung ISEK 215 74%

Wiedernutzung freigelegter Flächen 207 71%

Anpassung städtischer Infrastruktur 180 62%

sonstige Bau- und Ordnungsmaßnahmen 155 53%

Aufwertung des vorhandenen Gebäude-
bestandes 144 49%

Wiederherstellung nicht mehr bewohn-
barer Wohnungen 70 24%

Fördergebiete Gesamt 292

Alle Fördergebiete, die Angaben zu beantragten Aufwertungsmaßnahmen gemacht haben. Ohne Brandenburg,
siehe Fußnote 7.

Quelle: Begleitinformationen 2004

Art der Aufwertung
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gefördert (vgl. Abbildung 16). So sind im Programmjahr 2004 ca. 70 % der Bundes-
finanzhilfen für Aufwertung in Fördergebiete dieser zwei Baualterstypen geflossen. Für
Altbaugebiete mit einem Baualter bis 1918 wurden 26 % der Bundesfinanzhilfen bewil-
ligt. Bei Betrachtung der einzelnen Bundesländer ergibt sich hier jedoch ein sehr diffe-
renziertes Bild. So fließt in Sachsen-Anhalt und Thüringen der höchste Anteil an Auf-
wertungsgeldern in Altbauquartiere (bis 1918 errichtet) sowie in Quartiere mit gemisch-
tem Baualter. In Berlin und Mecklenburg Vorpommern werden ebenfalls die Gebiete mit
den ältesten Baubeständen (bis 1918 errichtet) und die Plattenbaugebiete vorrangig
durch Aufwertungsmaßnahmen gefördert. In Brandenburg sind es schwerpunktmäßig
die Plattenbauquartiere und in Sachsen die gemischten Gebiete, die ca. 60 % der Auf-
wertungsmittel erhalten.

Der räumliche Schwerpunkt der Aufwertungsmaßnahmen liegt in Sachsen und Thü-
ringen in den Innenstädten und den innenstadtnahen Gebieten. In Mecklenburg-Vor-
pommern und in Brandenburg konzentriert sich die Aufwertung dagegen eher auf
Gebiete in Randlage. Dies resultiert u.a. daraus, dass in diesen Ländern städtebauliche
Maßnahmen in den innerstädtischen Bereichen durch andere Städtebauförderungs-
programme unterstützt wurden bzw. werden (BMVBW 2005a: 104).
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Abbildung 16:
Bundesfinanzhilfen 2004
für Aufwertungs-
maßnahmen nach Baualter
der Fördergebiete
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3.4 Fazit

Der Rückbau von dauerhaft nicht mehr benötigten Wohnungen (vorwiegend am Stadt-
rand) und die gezielte Aufwertung innerstädtischer Stadtquartiere können als sich
ergänzende Elemente gesamtstädtischer Stadtumbaustrategien eingesetzt werden.
Dabei erfolgte die Verteilung der Bundesfinanzhilfen zwischen den beiden Programm-
teilen Rückbau und Aufwertung anfangs in allen Ländern paritätisch. In den Programm-
jahren 2003 und 2004 hat jedoch in den Ländern Sachsen und Sachsen-Anhalt der
Programmteil Aufwertung einen deutlich geringeren Stellenwert eingenommen. Dort
wird – anders als in den übrigen Ländern – der Stadtumbau derzeit vorrangig als
Rückbauprogramm umgesetzt.

Für die Verortung der Stadtumbaumaßnahmen in Abhängigkeit von der individuellen
Höhe der Wohnungsleerstände in den Fördergebieten lässt sich in allen Ländern die
folgende Tendenz feststellen: Je geringer der Wohnungsleerstand in einem Gebiet,
desto höher ist tendenziell der Anteil an Aufwertungsmitteln. Je höher der Wohnungs-
leerstand, desto höher ist auch der Anteil an Rückbaumitteln. In absoluten Zahlen
gerechnet fließen allerdings wesentlich mehr Gelder in die stark leerstandsbetroffenen
Gebiete.

Bis Herbst 2005 wurde im Rahmen des Stadtumbau-Programms der Rückbau von
ca. 105.000 Wohnungen realisiert. Unter Einbeziehung jener Rückbaumaßnahmen,
die unabhängig vom Programm Stadtumbau Ost in den Ländern durchgeführt wur-
den, sind seit 2002 etwa 12 % der damals leerstehenden Wohnungen durch Rück-
bau vom Markt genommen worden. Gemessen an dem im Jahr 2002 formulierten
Programmziel (Reduzierung des Leerstandes um ca. 350.000 Wohnungen) liegt die
Umsetzung des Wohnungsrückbaus somit in etwa im Zeitplan. Der Rückbau als Teil
des Stadtumbaus konzentriert sich vorrangig in den DDR-Plattenbaugebieten mit
bereits deutlich überdurchschnittlichen Leerständen. Die Reduzierung des Wohnungs-
leerstandes wird von den Kommunen also vorrangig dort umgesetzt, wo der Problem-
druck bereits besonders hoch ist. Verbunden wird dies in zahlreichen Kommunen
mit einem „Rückzug von außen nach innen“, einem städtebaulichen Leitbild, das als
notwendige Basis für die im Stadtumbau-Programm als Ziel formulierte Stärkung
der Innenstädte anzusehen ist. Ob der Rückbau randstädtisch gelegener Platten-
bauten jedoch tatsächlich als Entwicklungsimpuls für die Stärkung der Innenstädte
interpretiert werden kann, ist nach der Hälfte der Programmlaufzeit noch nicht ab-
schließend zu beurteilen. Gleichzeitig wird künftig sorgfältig zu beobachten sein,
inwieweit möglicherweise der hohe Anteil an Rückbau in Gebieten mit überwiegen-
der Altbausubstanz den Zielen des Programms entgegen steht.

Aufwertungsmaßnahmen werden in wesentlich weniger Fördergebieten gefördert als
Rückbaumaßnahmen. Im Unterschied zum Programmteil Rückbau ist bei den Auf-
wertungsmaßnahmen keine deutliche Konzentration auf die randstädtischen Platten-
baugebiete festzustellen. Eine solche Konzentration ist in den Programmzielen auch
nicht vorgesehen.
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Im Durchschnitt fließen die höchsten Fördersummen (sowohl für Aufwertung als
auch für Rückbau) in die Stadtteile mit etwa 10 bis 30 % Leerstand. Der Anteil an
Aufwertungsmitteln für Gebiete mit höheren Leerständen ist sehr gering, da ent-
sprechende Investitionen in diesen Gebieten nicht immer als langfristig tragfähig
erachtet werden können. Nur noch jedes fünfte Fördergebiet mit mehr als 30 %
Leerstand erhält überhaupt Aufwertungsmittel. Somit werden die in den städtebau-
lichen Entwicklungskonzepten vorgenommenen Prioritätensetzungen konsequent
umgesetzt. Dafür spricht auch die Tatsache, dass – im Gegensatz zu den Rückbau-
mitteln – die Aufwertungsmittel insgesamt eher in Gebiete mit älterer Bausubstanz
fließen.




